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Vertrauensgrundsatz

engl. Principle of Reliance

Nach dem Vertrauensgrundsatz kann man grundsätzlich – sofern man sich selbst an die Regeln hält
– im Straßenverkehr darauf vertrauen, dass andere Verkehrsteilnehmer sich ordnungsgemäß
verhalten. Ansonsten würde jeglicher Verkehrsfluss ausgebremst. Ausnahmen gelten gegenüber
Kindern, Behinderten, älteren Leuten und anderen Schutzbedürftigen.
In Deutschland ist der sog. Vertrauensgrundsatz allerdings in keinem Gesetz geregelt, sondern eine
Konstruktion der Rechtsprechung (anders in Österreich!). §1 Abs. 1 StVO ist quasi die natürliche
Grenze des Vertrauensgrundsatzes.
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